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§ 13 AllgBergpVO Sammelbehalter
und Vertiefungen.

AllgBergpVO - Allgemeine Bergpolizeiverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Flussigkeitsbehalter, Bunker und andere Sammelbehalter sowie sonstige gefahrliche Vertiefungen mussen so
gesichert sein, daR niemand unbeabsichtigt hineingelangen kann. Abdeckungen mussen gegen Verschieben
gesichert sein.

2. (2)Arbeiten in solchen Raumen durfen nur unter standiger Aufsicht einer verlaRlichen Person vorgenommen
werden, die sich aulRerhalb der Raume befindet. Die Gefdhrdeten sind auf geeignete Weise, zum Beispiel durch
Anseilen, gegen Absturz, Einsinken oder Verschitten zu sichern. AuRerdem dirfen Arbeiten in gefullten Bunkern
nur bei geschlossenen Abziehvorrichtungen und nach Verstandigung des Abziehers verrichtet werden. Stauungen
in Bunkern durfen nur von aul3en beseitigt werden, wenn eine Beseitigung von innen die Beschaftigten gefahrden
wirde.

3. (3)Die zur Sicherung verwendeten Seile und Sicherheitsgurtel sind vor jedem Gebrauch auf Beschadigungen zu
untersuchen.

4. (4)Behalter und Raume, in denen gesundheitsschadliche Gase entstehen kénnen, durfen nur nach griindlicher
Laftung, nétigenfalls unter Verwendung von Atemschutzgeraten, befahren werden.

5. (5)Einstiegschachte missen mit geeigneten Steigeisen, Fahrten oder Treppen ausgestattet sein.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 13 AllgBergpVO Sammelbehälter und Vertiefungen.
	AllgBergpVO - Allgemeine Bergpolizeiverordnung


